
 
Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden  

und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen 
und Hinweisen (Frist bis 21.02.2014) 
 
Gießen, den 06.05.2014 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 
20.01.2014 – 21.02.2014 
Stellungsnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen: 
Hessen Archäologie (24.01.2014)  
Universitätsstadt Gießen, untere Naturschutzbehörde (12.02.2014) 
Regierungspräsidium Gießen (18.02.2014) 
Herr Jan Fleischhauer, Gießen (20.02.2014) 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung 
unterliegen: 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde (31.01.2014) 
Wohnbau Genossenschaft Gießen eG (05.02.2014) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (06.02.2014) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (10.02.2014) 
Stadtwerke Gießen, Wärmeversorgung (21.02.2014) 
Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (21.02.2014)  
Stadtwerke Gießen, Wärmeversorgung (21.02.2014) 
Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt und MWB (25.02.2014) 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
Polizeipräsidium Mittelhessen (13.01.2014) 
Polizeipräsidium Gießen Abteilung Einsatz E4 (17.02.2014) 
Hessen Mobil (17.02.2014) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (20.01.2014) 
Tennet TSO GmbH (20.01.2014) 
E on Kraftwerke GmbH (20.01.2014) 

Stadt Pohlheim (20.01.2014)      Anlage 1 
Pledoc GmbH (21.01.2014) 
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (21.02.2014) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (21.02.2014) 
Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (22.01.2014) 
Ericsson Services GmbH (23.01.2014) 
Zweckverband Mittehessische Wasserwerke (23.01.2014) 
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (23.01.2014) 
E on Mitte AG (24.01.2014) 
Telekom AG (27.01.2014) 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
Kreisausschuss des Landkreises, Gesundheitsamt 
Agentur für Arbeit 
Herr Manfred Blechschmidt, archäologischer Denkmalpfleger 
BUND Landesverband e.V. und Ortsvertreter 
NABU Landesverband e.V. und Ortsvertreter 
HGON Landesverband e.V. und Ortsvertreter 
Landesjagdverband Hessen 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband e.V. und Ortsvertreter 
Dt. Gebirgs- und Wanderverein, Landesverband e.V. 
Deutscher Wetterdienst 
Stadtwerke Gießen, Abt. Nahverkehr 
Deutsche Post Bauen GmbH 
Stadtwerke Gießen AG, Wasserversorgung 
Mittelhessen Netz GmbH 
Ev. Kirchengemeindeverband 
Pfarrverband Kath. Kirchengemeinden 
Magistrat der Stadt Linden 
Gemeinde Fernwald 
Universitätsstadt Gießen, Hochbauamt 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt 
Frauenbeauftragte der Stadt Gießen 
Erneute Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit und Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 
11.04. – 30.04.2014 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung 
unterliegen: 
Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt und MWB (25.04.2014) 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise 
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (29.04.2014) 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  Amt für Umwelt und Natur vom: 12.02.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 1.1  
Dem Hinweis wird gefolgt, die Begründung wird entsprechend korrigiert. 
 
Zu 1.2  
Den Anregungen kann nur teilweise gefolgt werden. 
Das östlich der Neubebauung liegende Grundstück dient weiterhin als Durchlüftungs-
korridor. Klimatischen Beeinträchtigungen sind zu erwarten. Diese werden zugunsten 
der verdichteten Bebauung mit einer großzügigen Parkanlage sowie der Tatsache, 
dass durch die Verschlechterung der bioklimatischen Situation keine angrenzenden 
Wohnnutzungen betroffen sind, zurück gestellt. 
Die Empfehlung der keilförmigen Pflanzung von Bäumen zur Schaffung eines Venturi-
Effektes betrifft Flächen außerhalb des Plangeltungsbereiches und kann somit nicht 
festgesetzt werden. Die Anregung wird jedoch an die Wohnbaugenossenschaft wei-
tergeleitet. 
Eine wasserdurchlässige Pflasterung ist in der Textfestsetzung 5.1 des Bebauungsplans 
enthalten.  
 
Zu. 1.3  
Der Anregung wurde gefolgt und die Begründung ergänzt. 
 
 
 



 3 
 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  Amt für Umwelt und Natur vom: 12.02.2014  
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 2 
Der Anregung wird nicht durch Änderung der Planfestsetzung, jedoch soweit möglich 
im Zuge der Planumsetzung gefolgt. 
Die Anregung betrifft Bäume innerhalb einer festgesetzten Erhaltungsfläche für Bäume, 
die nicht als Einzelbaum zur Erhaltung festgesetzt wurden. 
Die vom Gutachter innerhalb des rot umrandeten Feldes kartierten drei Feld- und zwei 
Spitzahorne sowie eine Birke befinden sich im Bereich der bestehenden Hauptversor-
gungsleitungen. Da eine Erneuerung der Leitungen mit Anschluss an den Straßenraum 
erfolgen wird, ist der Erhalt der Bäume im Zuge der Baumaßnahmen nicht gesichert. 
Die Hauptschmutzwasserleitung in der privaten Grünfläche in ihrem Verlauf zwischen 
Monroestraße und dem geplanten Erschließungsstich ist im Bestand vorhanden und 
über Festsetzung gesichert.. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  Amt für Umwelt und Natur vom: 12.02.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  RP Gießen vom: 18.02.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 1. – 6. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Sie haben keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

1.

2.

3.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  RP Gießen vom: 18.02.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 7.  
Die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften werden durch Umsetzung der gutachterli-
chen Empfehlungen zum passiven Schallschutz ausreichend berücksichtigt. 
Hinsichtlich des Gewerbelärms bzw. des zu erwartenden Gewerbelärms wurden kei-
ne Richtwertüberschreitungen prognostiziert.  
Beim Verkehrslärm sind die Orientierungswerte der DIN 18005 tags um maximal 6 
dB(A) und nachts maximal 5 dB(A) an den der Rödgener Straße und z.T an den seitli-
chen Fassadenseiten überschritten, wie die Einzelpunktberechnungen des Gutachtens 
belegen. Eine Überschreitung erfolgt an 4 bzw. 5 Einzelpunkten um 5 bzw. 6 dB(A). 
Alle weiteren Überschreitungen liegen zwischen 1 - 3dB(A).  
Aufgrund der punktuellen und überwiegend eher niedrigen Überschreitungen der 
Orientierungswerte bis 3 dB(A) und bis 5 bzw. 6 dB(A) an wenigen einzelnen Immis-
sionsorten überwiegend im obersten Geschoss bzw. Staffelgeschoss werden passive 
Schallschutzmaßnahmen in Verbindung mit dem erhöhten Abstand der Gebäude von 
der Straßenkante und der überwiegenden Ausrichtung der Aufenthaltsräume abge-
wandt von der Rödgener Straße in Richtung Süden als geeignete Maßnahmen zur 
Konfliktbewältigung angesehen. Aktive Schallschutzmaßnahmen scheiden wegen der 
Höhe der Gebäude (III Vollgeschosse) und aus städtebaulichen Gründen aufgrund der 
Trennungswirkung von der Rödgener Straße aus. Eine Lärmschutzwand würde den 
Charakter der Straße von einer angebauten Stadtstraße zu einem reinen Verkehrsweg 
negativ verändern.   
Zum Schutz vor Außenlärm sind an den betroffenen Fassadenseiten, die zur Rödgener 
Straße ausgerichtet sind sowie Teile der seitlichen Fassaden passive Schallschutzmaß-
nahmen in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans enthalten.  
 
Zu 8.  
Die Bedenken zur Abriegelung einer Kaltluftschneise werden nicht geteilt. 
Das östlich der Neubebauung liegende Grundstück dient weiterhin als Durchlüftungs-
korridor. Klimatischen Beeinträchtigungen sind zu erwarten. Diese werden zugunsten 
der verdichteten Bebauung mit einer großzügigen Parkanlage sowie der Tatsache, 
dass durch die Verschlechterung der bioklimatischen Situation keine angrenzenden 

4.

5 

6.

7.

9.

8.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  RP Gießen vom: 18.02.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Wohnnutzungen betroffen sind, untergeordnet. 
 
Zu 9. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter Hinweise zum Bebauungsplan 
entsprechend ergänzt.  
 
Zu 10. – 11. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie haben keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
 

10..

11. 



 8 
 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:  hessen Archäologie vom: 24.01.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Der Anregung einer Durchführung eines archäologischen Gutachtens (Prospektion) 
wird auf der Ebene des Bebauungsplanes nicht gefolgt, da die Stadt nicht verfügungs-
berechtigt ist. 
Die Hinweise im Bebauungsplan werden hinsichtlich der Verdachtslage mit einem 
Wirkkreis von 500 m ergänzt. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans kann unabhängig von den Auflagen der 
archäologischen Denkmalpflege gefasst werden, da die weitere Abstimmung über 
Vorgehen, Zeitpunkt und Kosten einer vorbereitenden Untersuchung vor Umsetzung 
der Wohnbebauung zwischen dem Eigentümer und der Denkmalschutzbehörde er-
folgt. Bei Bodeneingriffen werden die zuständigen Denkmalschutzbehörden im nach-
geordneten Bauantragsverfahren beteiligt. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:   J. F vom: 13.02.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
zu 1. und 5. 
Die Anregungen die sich insbesondere auf die fehlende gepflasterte Fußwegeerschlie-
ßung zur Bushaltestelle und der Wartefläche beziehen, werden im Rahmen des Er-
schließungsvertrages mit dem Investor geregelt, der sich zur vollumfänglichen Über-
nahme der Kosten und Herstellung der Erschließungsanlagen verpflichet. Für die Ver-
kehrsbeziehung Rödgener Straße/ Kapellenstraße ist eine Rechts rein/ Rechts raus 
Beziehung vorgesehen, die auch der Radverkehr nutzen kann. Inwieweit der Radver-
kehr aus der Kapellenstraße in Richtung Stadtmitte aufgrund des nahen Knotens Ru-
dolf-Diesel-Straße geführt werden kann, unterliegt der Prüfung und Abstimmung im 
Rahmen der Ausführungsplanung ebenso wie die Möglichkeit entlang der Rödgener 
Straße Fahrradstreifen auf Fahrbahnniveau pro Richtung anzulegen.  
 
Zu 6. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Verkehrsgutachten wurden in Abstimmung mit den Fachämtern und Behörden die 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Knoten untersucht und als Auftragsum-
fang bestimmt. Ein Auftragsumfang, der wie angeregt, die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Fuß- und Radverkehrs mit untersucht, hätte konkrete, belastbare Planungen für das 
ehem. US-Depot und das Kellertheaterquartier erfordert. Dieses wird erst zu einem 
späteren Zeitpunkt mit Konkretisierung der Planungen für diese Bereiche erfolgen. 
 
Zu 7.  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und die Begründung entsprechend 
angepasst. 
 

1.

2.
3.

4.

5.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 2. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von:   J F vom: 13.02.2014 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 8. 
Der Anregung bezüglich einer Festsetzung zur Art der Befestigungsmöglichkeiten von 
Fahrrädern kann nicht gefolgt werden.- 
Für die geforderte Festsetzung von Fahrradabstellanlagen, die ein rahmenfestes An-
schließen mit handelsüblichen Bügelschlössern ermöglicht, fehlt im Bauplanungsrecht 
die Rechtsgrundlage. 
 
Zu 9. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dem Hinweis, dass die Straßen nur die Funktion erfüllt, die Kfz-Stellplätze zu erschlie-
ßen und daher keine Aufenthaltsfunktion und Platz zum Kinderspiel aufweist, wird 
entgegnet, dass die private Erschließung ohne Borde als eine Verkehrsfläche mit mar-
kierten Stellplätzen angelegt wird, auf der sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberech-
tigt bewegen können. Angesichts der großzügigen Freiflächen, die unmittelbar an das 
Plangebiet angrenzen bzw. im Plangebiet selbst im nördlichen Bereich vorhanden 
sind, wird sich das auf der 6,00 m breiten Verkehrsfläche auch mögliche Kinderspiel 
(z.B. Kreidemalen, Ballspielen, Skaten und Rollerfahren), in Bezug auf das Ballspiel 
eher auf diese nahegelegen Flächen verlagern. Aufgrund der geplanten Durchfahrts-
beschränkung im Süden der Kapellenstraße erfolgt ein Befahren/ Parken in der Privat-
straße eher nur auf durch die Anwohner.  
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